
 
 
 
 

 

 
Bundesteilhabegesetz – Landkreise fordern 
vom Land Unterstützung bei der Finanzie-
rung der neuen Leistungen für Menschen mit 
Behinderung 
 
Landkreistag: Koalitionsvertrag ohne entsprechende 
Aussagen  
 
(Wiesbaden, den 14. Februar 2019) 
Bei seiner heutigen Sitzung formulierte das Präsidium 
des Hessischen Landkreistages die einhellige Forderung 
der 21 hessischen Landkreise, dass die Landesregie-
rung die Kreise bei der Umsetzung des Bundesteilhabe-
gesetzes finanziell angemessen unterstützen müsse. 
Zum Ausgleich der bei den Kommunen und beim Lan-
deswohlfahrtsverband Hessen entstehenden Mehrbelas-
tungen in Millionenhöhe finden sich im Koalitionsvertrag 
von CDU und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN jedoch keiner-
lei Aussagen.  
 
Diese Mehrkosten zur Umsetzung der neuen Zuständig-
keitsregelungen und der neuen Verfahren der Leis-
tungsgewährung für Menschen mit Behinderung werden 
alleine für Hessen auf einen hohen mehrstelligen Millio-
nenbetrag pro Jahr geschätzt. „Während andere Bun-
desländer sich bereits zum Ausgleich der Mehraufwen-
dungen bereit erklärt haben, trifft die neue Landesregie-
rung dazu keine Aussagen“, sagt Landrat Bernd Woide 
(Landkreis Fulda), Präsident des Hessischen Landkreis-
tages. „Das Land muss hier seiner Verantwortung ge-
recht werden und die Landkreise bzw. kreisfreien Städte 
sowie den Landeswohlfahrtsverband entsprechend fi-

Frankfurter Straße 2 
65189 Wiesbaden 

Telefon       (0611) 17 06 - 0 
Durchwahl  (0611) 17 06- 12 

Telefax-Zentrale (0611) 17 06- 27 
PC-Fax-Zentrale (0611) 900 297-70 
e-mail-Zentrale: info@hlt.de 
e-mail-direkt: ruder@hlt.de 

www.HLT.de 

Datum: 14.02.2019  
Az. : L047.44 

Pressemitteilung 
 
 
 
 
 
 



nanziell ausstatten, damit diese die gesetzlichen Vorga-
ben umsetzen und den Bedürfnissen der Menschen mit 
Behinderung gerecht werden können“, so Präsident 
Woide weiter. „Wir fordern daher den Hessischen Minis-
terpräsidenten Volker Bouffier, Herrn Sozialminister Kai 
Klose und Herrn Finanzminister Dr. Thomas Schäfer auf, 
schnellstmöglich in Gespräche über den Ausgleich der 
Mehrbelastungen sowohl für die Jahre 2018/19 als auch 
ab 2020 einzutreten.“ 
 
Hintergrund ist die Verabschiedung des Bundesteilhabe-
gesetzes Ende 2016 und das dort geregelte schrittweise 
Inkrafttreten, das bereits in 2018 und 2019 für Mehrauf-
wendungen gesorgt hat. Besonders weitgreifend sind die 
Neuregelungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung ab Januar 2020. Nach den Vorgaben des 
Bundesgesetzgebers müssen die Länder die für die 
Durchführung der Eingliederungshilfe zuständigen Trä-
ger bestimmen und die entsprechenden Zuständigkeiten 
regeln. Dem ist der Hessische Landtag im vergangenen 
Jahr mit der Normierung des sogenannten Lebensab-
schnittsmodells nachgekommen. Hiernach sind ab 2020 
die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger 
zuständig für die neue Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderung bis Abschluss der Schulausbildung. Für 
die Maßnahmen nach Beendigung der Schulausbildung 
ist hingegen der Landeswohlfahrtsverband Hessen zu-
ständig. Neu ist zudem, dass die Landkreise und kreis-
freien Städte ab 2020 auch für die unterhaltssichernden 
Leistungen aller Menschen mit Behinderung zuständig 
sein werden. Das entsprechende Landesgesetz wurde 
am 13. September 2018 vom Hessischen Landtag be-
schlossen und damit auch die Notwendigkeit der aus-
kömmlichen Finanzierung durch das Land Hessen fest-
geschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortlich :         Tim Ruder, Referatsleiter 
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Der Hessische Landkreistag vertritt die gemeinsamen Interessen der 21 hessischen 
Landkreise. Der kommunale Spitzenverband repräsentiert damit in kreisrelevanten 
Belangen 77 % der Bevölkerung und 97 % der Fläche des Landes Hessen. Er hat 
seinen Sitz in der Landeshauptstadt Wiesbaden (Geschäftsstelle im "Haus der kom-
munalen Selbstverwaltung"). 


